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An das Mitglied: 
Parzelle und Name: siehe Ablesebogen 
 
21. Ausgabe „Vereinspost“ (III/2010)  Steyr, 27.9.2010 

 
Liebe Mitglieder! 
 
 

Das SAISONENDE naht 
 
Nur noch wenige Sonnentage vermutlich, dann ist endgültig die Saison von uns 
Gartenbetreiber zu Ende. Achtung, im WINTER keine Streuung und Schnee-
räumung. Die Benützung, durch wen auch immer, erfolgt auf eigene Gefahr. 
 
Ab 2011 haben wir eine neue offizielle ADRESSE, unser Verein ist unter 4405 
Steyr, Kematmüllerstraße 7, statistisch erfasst. Also ist künftig möglich, auch 
auf dem Postweg unseren Gartenverein direkt zu erreichen. Es wird jedoch dar-
auf hingewiesen, dass ein interner Versand an Mitglieder (MG) nicht möglich ist. 
 
 ABRECHNUNG 2010 / VORSCHREIBUNGEN 2011 

Die Abrechnungen 2010 wollen wir rasch fertig stellen. Das erfordert jedoch wie 
immer die Mithilfe durch jedes MG. Auf dem Abschnitt bitte Strom und Wasser, 
nach dem Ablesen, eintragen und bis spätestens Ende Oktober in den Postkas-
ten werfen. Nach erfolgter Auswertung werden wir die Vorschreibungen vorbe-
reiten und Anfang Dezember mit der letzten Frist, 5.1.2011, die Vorschreibungen 
versenden. 
 
 TERMINE 

STOCKTURNIER des Gartenvereins am 2.10.2010 (Schaukasten) 
Einladung an ALLE MG, Freunde und Bekannte, zum traditionellen Punschtreff 
am Sonntag, den 12.12.2010, 15.00 Uhr, auf unserer Vereinsterrasse 
Letzte Sitzung der VL am DI, 7.12.2010 
Erste Sitzung der VL am DI, 25.01.2011 
 

 RÜCKBLICKE 
Leider wieder nicht funktioniert hat das Abstellen von Fahrzeugen in der Anla-
ge. Die gekennzeichneten gesperrten Flächen für die KFZ wurden ebenso über-
gangen, wie die Einhaltung der Ruhezeiten und der Einfahrtszeiten. Auch das 
Parken zwischen den Markierungen bereitet vielen große Probleme. Jetzt im 
kommenden Winter hat jedes MG Zeit, um zu überdenken und sich auf die nächs-
te Saison vielleicht anders vorzubereiten. Wir lassen die ersten Fahrzeuge nächs-
te Saison kostenpflichtig abschleppen, dann hoffentlich kommen die – fast immer 
gleichen Sünder – zur Besinnung. 
 
Zur Erinnerung: Selchanlagen, Pelletsheizungen, KFZ-Anhänger oder ein-
spurige, motorbetriebene Fahrzeuge, sind auf den Parzellen nicht gestat-
tet. Dies gilt GANZJÄHRIG ! 
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 KANALISATION 
Am 13.September 2010 ist wieder eine Revision mit Reinigung durch den RHV erfolgt. 
Dabei haben wir die Meldung erhalten, dass in einigen Strängen wieder sehr viel 
FETT abgelagert war ! BITTE BEACHTEN, KEIN FETT IN DIE ABLÄUFE BEI 
KÜCHE UND WC ! 

 
 SPRECHTAGE 2011 

Die Sprechstunden mit Funktionärinnen werden ab 2011 immer parallel zum Früh-
schoppen am Sonntag stattfinden. Dies hat den Vorteil des wöchentlichen Intervalls 
und das gleich 2 Stunden von 10.00 bis 12.00 Uhr. Vorbei schauen – WIR FREUEN 
UNS ! 

 
 ENNSKRAFTWERKE - BEWUCHS 

Laut AGB ist ein Baumschnitt auf Nachbargrund über der Grundgrenze möglich, 
aber durch die Betroffenen selbst durchzuführen ! Bedingt durch die enormen Kosten 
(Kostenvoranschlag € 850,00 ohne Entsorgung) lassen wir die Bäume weiter wachsen, 
es erfolgt kein Schnitt. 

 
 KLIMAGERÄTE 

Diese dürfen nur dann Verwendung finden, wenn sie grundsätzlich elektrisch be-
trieben, überprüft und innen montiert werden, sowie die Ausblasöffnung nach oben ge-
richtet und nicht Richtung Nachbar orientiert ist. Der maximale Grundgeräuschpegel im 
Freien, darf im Abstand von 1,5m, max. 40 dB (Dezibel) am Tag und max. 35 dB (De-
zibel) in der Nacht (22.00 – 6.00 Uhr) nicht überschreiten. Dies ist mit der Bauanzeige 
an die Vereinsleitung durch ein Attest des Herstellers nachzuweisen. 

 
 PARZELLENAUFGABE & KÜNDIGUNG 

Seit 6.10 2010 geänderte Vorgangsweise. Die Vergabe von Parzellen erfolgt aus-
schliesslich durch die Vereinsleitung, nicht durch ein Mitglied ! Derzeit lauten die Par-
zellenangebote: 130 Singhuber, 129 Seitlinger und 174 Götz 

 
 DATENÄNDERUNGEN 

Nach wie vor BITTE: Wer den Hauptwohnsitz wechselt oder die Telefonnummer än-
dert – ÄNDERUNGEN SOFORT DER VL MELDEN. 

 
 VEREINSAUFLUG 

Die heurige Fahrt am 21.8.10 mit dem Ziel Wien und LAZI Land war ein toller Erfolg. 
64 Teilnehmer sind neuer Teilnehmerrekord im Verein und der gemütliche Abschluss 
auf unserer Vereinsterrasse wurde ebenfalls bestens angenommen. 

 
 Neues Zusatzangebot 

Die Sanierung der ALMHÜTTE, Parz 165, ist notwendig, um eine spätere, zeitgemä-
ße und vereinsadäquate Widerverwertung zu ermöglichen. Vorweg soll dies aber pri-
mär eine Einrichtung für unsere Mitglieder, speziell außerhalb der Saison, sein. Eine 
Verwendung beim Eisstockschiessen mit anschl. Zusammensein, eine Räumlichkeit 
für kleinere Feiern von MG gegen Anmeldung, aber auch vorübergehende Nutzungen 
als Sitzungsraum sind möglich. Unsere Schankhütte wird winterdicht gemacht. Die 
Termine für die Arbeitseinsätze sind im Schaukasten – Meldungen an LENZ erbe-
ten. 
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 EISSTOCK & BOGGIA BAHN 

Über mehrfachen Wunsch errichten wir entlang der Hecke auf unserer Vereinwiese eine 
fixe STOCKBAHN. Boggia oder „Plattl’n“ im Sommer, Eis im Winter heißt das Zielan-
gebot für ALLE ! Viel Spaß 

 
 LÄRM IN DER GARTENANLAGE 

Die Grundlagen für eine Kleingartenanlage regeln die OÖ BauO mit seinen Nebenge-
setzen und die geltenden verbindlichen ÖNORMEN. Demnach ist eine Gartenanlage für 
die Richtwerte „Grundgeräuschpegel“ in der Kategorie Erholungsgebiet bzw. als Zone 
mit erhöhtem Ruhebedarf, eingestuft. Laut Grenzwert VO, LGBl. 22/1995, und der ÖAL-
Richtlinie 1997, ist der Grundgeräuschpegel im Freien mit max. 40 dB (Dezibel) am Tag 
und mit max. 30 dB in der Nacht (22.00 – 6.00 Uhr) definiert. Gemäß Tafel 3 ist eine 
zumutbare Überschreitung, allerdings nur bei kurzzeitigen Einzelfällen, um max. 10 dB 
akzeptabel. 
Lärmerzeugende Geräte (Rasenmäher, Handwerkzeug, Baumaschinen, Küchengeräte, 
usw.) sind zwar definiert, jedoch sehr unterschiedlich einzuschätzen. Demnach ist eine 
gewisse Toleranz bei der Einschätzung unumgänglich. 

 
Euer Obmann  
Ing. Horst Seitlinger und die Vereinsleitung 
Steyr, am 27.9.2010 
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lung & Post – 4405 Steyr Münichholz 
 

Ergänzende Hinweise  zur Zählerablesung  
 

Strom 
Bitte tragen sie den Wert ein, den sie tatsächlich am Strom-Zähler ablesen. Sollte ihr vorher-
gehender Zählerstand sehr hoch gewesen sein und zwischenzeitig der Zähler über den „Null-
Wert“ gesprungen sein, tragen sie bitte auch den neuen (gegenüber dem Vorjahr kleineren) 
Wert ein. Unser Programm erkennt automatisch dass der Zähler wieder mit Null begonnen hat 
und berechnet den richtigen (tatsächlichen) Verbrauch.  
Damit sie in solchen Fällen einen korrekten Wert für Ihren Jahresverbrauch erhalten, rechnen 
sie einfach zum neu abgelesenen Wert gedachte 100.000,0 kWh hinzu.  
Beispiel alter Zählerstand = 99.000,0 kWh näher Wert 100,00 kWh  
Verbrauch = (100 + 100.000) minus 99.000 = 1.100,00 kWh  
Bei Parzellen welche im laufenden Jahr gepachtet wurden bezieht sich der Vorjahres-Verbrauch 
auf den Zeitraum bis zur Parzellenübernahme durch den neuen Pächter.  

 
Wasser 
Bitte tragen sie nur ganze Kubikmeter (m3) ohne Nachkommastellen ein. 
Das ist der Wert, der an den Zahlenrädern (am Bild im oberen Bereich) ab-
zulesen ist.  
 
Eventuelle Nachkommawerte können den kreisförmigen kleinen Anzeigen  
der Wasseruhr (am Bild im unteren Bereich) entnommen werden, sind aber 
für die Abrechnung nicht erforderlich. 
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